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Die Erhöhung des Grundlohnes und die Ausdehnung
der Versicberungspflicht in der Krankenversicherung-

Von Erost Liebelt, Sekretär, Dresden.

Nachdem die Verordnung über Heraufsetzung
des Grundlohnes und Ausdehnung der Versiche¬

rungspflicht in der Krankenversicherung vom

1. April 1920 von verschiedenen Seiten angefochten
wurde, ist dieselbe durch eine neue Verordnung
vom 30. April 1920, welche denselben Gegenstand
neu regelt, ersetzt worden. Die Angriffe gegen
die erstgenannte Verordnung richteten sich in der

Hauptsache gegen die §§ 5 und 1. Der § 5 be¬

stimmte, daß die Versicherungsgrenze für die

nach § 165 Abs. 1 Ziffer 2 bis 5 RVO. bezeichneten

Personen, das sind Betriebsbeamte, Werkmeister

und andere Angestellte in ähnlich gehobener
Stellung, Handlungsgehilfen und -lehrlinge, Ge¬

hilfen und Lehrlinge in Apotheken, Bühnen und

Orchestermitglieder, Lehrer und Erzieher, sowie

Schiffer von 5000 auf 20000 Mk. erhöht wurde.

Gegen diese Bestimmung opponierten vor

allem die Ärzte mit der Begründung, daß ihnen

dadurch die Privatpraxis unterbunden würde.

Wir brauchen uns hier mit dieser Begründung
nicht auseinanderzusetzen. Es hieße Eulen nach

Athen tragen, wollte man immer und immer wieder

den Behauptungen der Ärzte in dieser Frage,
welche lediglich von ihren Standesinteressen dik¬

tiert sind, entgegentreten. So lange die Ärzte
in ihrer Mehrzahl sich nicht mit dem Gedanken

abfinden können, daß es auch für sie nur Arbeit

im Rahmen der vorhandenen Arbeitsmöglichkeit
gibt, so lange dürfte es auch nicht möglich sein

die Interessengegensätze zwischen Kassen und

Ärzten auszugleichen. Doch das nur nebenbei.

§ 1 der Verordnung beseitigte durch die Neu¬

fassung des § 180 RVO. die gesetzliche Begren¬
zung des Grundlohnes. § 180 Abs. 4 RVO. besagte,
daß die Satzung den wirklichen Arbeitsverdienst

des Versicherten bis 10 Mk. für den Arbeitstag
als Grundlohn bestimmen kann. Infolge der un¬

geheuren Entwertung des Geldes und der aus

diesem Grunde stark gestiegenen Löhne und

Gehälter war es für jeden Praktiker in der

Krankenversicherung längst klar, daß dieser Be¬

trag bei weitem nicht mehr ausreichte. Es hätte

nun nichts näher gelegen, als die gesetzliche Be¬

grenzung des Grundlohnes überhaupt zu besei¬

tigen. Es läßt sich heute nicht mit Sicherheit

sagen, welche Entwickelung das Wirtschaftsleben

in Deutschland in den nächsten Monaten und

Jahren nehmen wird. Ob sich die Hoffnungen
auf eine Stabilisierung oder gar auf eine Herab¬

setzung der Preise in der nächsten Zeit erfüllen

werden, ist mehr als fraglich. Die Wahrschein¬

lichkeit, daß die Preise im Einzelfalle noch er¬

heblich anziehen werden, ist dagegen sehr viel

größer. Dieser Preisbewegung werden auch die

Löhne und Gehälter folgen, so daß die letzteren

in der nächsten Zeit noch eine weitere Erhöhung
erfahren dürften. Von diesen Erwägungen aus

gehend, hatte die Reichsregierung in der ge¬
nannten Verordnung vom 1. April 1920 dadurch

den genügenden Spielraum geschaffen, indem sie

im § 1 sagte, daß die Kassen durch ihre Satzungen
den Tagesentgelt klassen oder stufenweise fest¬

setzen können, ohne an eine Begrenzung nach

oben gebunden zu sein.

Es ist eigentümlich, daß gegen diese Regelung
auch gerade von Kassen und Kassenverbanden

Stellung genommen wurde. Man sollte doch

meinen, daß den Kassen nichts hätte erwünschter

kommen können, als die Beseitigung dieser Fessel,
deren Vorhandensein sie in mehr als einer Hin¬

sicht haben unangenehm empfinden müssen. Die

Festsetzung des Grundlohnes hat durch die

Satzung zu erfolgen und nach § 345 Abs. 2 RVO.

hat über jede Änderung der Satzung der Aus¬

schuß zu beschließen. Dadurch, daß nicht nur

ein Teil, sondern die ganze Kassenverwaltung an

der Änderung des Grundlohnes beteiligt ist, sind
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Sicherheiten genug gegeben, um einer mißbräuch¬

lichen Benutzung dieser Freiheit vorzubeugen.
Wir können übrigens nicht ?ugeben, daß diese

Gefahr bestünde, wenn nur ein Teil der Kassen

Verwaltung, also in diesem Falle der Kassen¬

vorstand, -ber die Festsetzung des Grundlohnes

allein entscheiden könnte. Die wirtschaftlichen

Verhältnisse sind in Deutschland trotz der jetzt
noch bestehenden Rationierung der Lebenshaltung

so verschieden, daß nicht oft genug die Forde¬

rung auf Beseitigung dieser einengenden Vor¬

schriften erhoben werden kann Ein Grundlohn,

welcher in Ost- und Mitteldeutschland als aus¬

reichend erscheint, muß in West- und Süddeutsch¬

land ganz unzureichend sein. Über diese Frage
wird weiter unten noch mehr zu sagen sein.

Nach der Verordnung vom 30. April 1920

(RGBl. S. 769) hat der § 180 RVO. folgende Fassung
erhalten:

„Die baren Leistungen der Kassen werden

nach einem Grundlohn bemessen. Als solchen

bestimmt die Satzung entweder den durch¬

schnittlichen Tagesentgelt der Mitglieder oder

den wirklichen Tagesverdienst des einzelnen

Versicherten. Den durchschnittlichen Tages¬

entgelt kann sie nach denjenigen Klassen von

Versicherten, für welche die Kasse errichtet

ist, oder stufenweise nach der verschiedenen

Lohnhöhe der Versicherten festsetzen.

Bei der Festsetzung des Grundlohnes muß
das Entgelt berücksichtigt werden, soweit es

24 Mk. für den Arbeitstag nicht übersteigt; die

Satzung kann es darüber hinaus bis zu 30 Mk.

für den Arbeitstag berücksichtigen.
Die Festsetzung nach dem durchschnitt¬

lichen Tugesentgelt innerhalb der im Abs. 2

bestimmten Grenzen bedarf der Zustimmung
des Oberversirherungsamts (Beschlußkammer).

Für freiwillig Beitretende, für die sich hier¬

nach kein Grundlohn ermitteln läßt, bestimmt

ihn die Satzung.4*
Dimit ist der Grundlohn generell auf 24 Mk.

für den Arbeitstag beschränkt worden, und es

ist den einzelnen Kassen freigestellt, ihn durch

Satzungsbestimmung bis auf 30 Mk. für den Ar¬

beltstag zu erhöhen. Die Kassen müssen von

dieser Möglichkeit den ausgiebigsten Gebrauch

machen. Über die Änderung der Satzung haben

die Organe der Kasse, also Vorstand und Aus¬

schuß, innerhalb vier Monaten nach Inkrafttreten

der Verordnung, das ist bis spätestens zum

7. August 1920, zu beschließen. Bis dahin bzw.

bis zur Genehmigung der Satzungsänderung durch

das Oberversicherungsarnt hat der Kassenvorstand

die erforderlichen Änderungen des Grundlohnes

festzusetzen.

Die Arbeitgeber sind verpflichtet, bis zum

5. Mai 1920 diejenigen Versicherten, deren Ver¬

dienst höher ist als der bisherige höchste Grund¬

lohn ihrer Kasse, mit Wirkung vom 7. April 1920

ab, bei der Kasse neu- bzw. umzumelden. Da

diese Bestimmung bereits in der Verordnung vom

1. April 1920 enthalten war, dürften sich Schwierig¬
keiten daraus wegen der Rückdatierung nicht

ergeben.
Eine bedeutungsvolle Bestimmung enthält § 2

der Verordnung, welche folgendes besagt:
„Soweit nach den Vorschriften der Reichs-

versicherungsordnung Ersatzleistungen für

Krankenpflege, Krankenhauspflege oder Unter¬

halt in einer Heilanstalt nach dem Grundlohn

zu bemessen sind, kann der Reichsarbeits

minister im Falle eines Bedürfnisses den für

diese Ersatzleistungen maßgebenden. Höchstsatz

des Grundlohnes allgemein bis auf 10 Mk. herab

setzen.44
Eine solche Verordnung würde zur Folge

haben, daß in allen Fällen, wo aus diesen Gründen

Ersatzleistungen gewährt werden müssen, der

Grundlohn, soweit er 10 Mk. übersteigt, nicht in

Ansatz gebracht wird. Hiernach kommen in Be¬

tracht die Ansprüche von Kassen, welche Mit¬

glieder anderer Kassen unterstützen, weil diese

außerhalb ihres Kassenbezirks erkrankt sind (§ 22)

RVO.), desgleichen die Ansprüche von Kassen,
welche Mitglieder anderer Kassen unterstützen,
die außerhalb des Bezirkes ihrer Kasse wohnen

und von der Kasse ihres Wohnortes unterstützt

werden (§219 RVO.); die Ansprüche der Arbeit¬

geber, soweit sie Aufwendungen zu Lasten der

Kr- nkenversicherung gehabt haben fürVersicherte,
welche im Ausland erkrankt sind (§ 221 RVO);
die Ansprüche der Gemeinden, wenn diese einem

Verletzten nach den §§ 942, 943 oder 1088 RVO.

Leistungen gewährt haben; die Ansprüche der

Gemeinden oder Armenverbände, wenn diese die

Heilbehandlung übernommen haben für eine Zeit,

für die die Krankenkasse zu leisten hat (§ 1531

RVO.); die Ansprüche eines Knappschaftsvereins,
einer Knappschaftskasse oder einer Ersatzkasse

auf die Unfallrente (§ 1528 RVO in Verbindung
mit § 1*.03 RVO.); die Ansprüche der Berufs¬

genossenschaften, wenn diese die Heilbehandlung
für eine Zeit übernehmen, für welche entweder

die Krankenkasse oder der Unternehmer zu leisten

hat §§ 579, 600 und 1513 RVO.).
Aus dieser Bestimmung geht nicht hervor

ob der Reichsarbeitsminister diese Herabsetzung
von Fall zu Fall oder generell unter bestimmten

Voraussetzungen vornehmen kann. Da anzunehmen

ist, daß das Bedürfnis für die Herabsetzung be

allen daran Beteiligten vorhanden sein wird, dürft o

es sich empfehlen, daß die Kassenhauptverbände
gemeinsam einen dahingehenden Antrag beim

Reichsarbeitsminister stellen Für diese Auf¬

fassung spricht auch der Umstand, daß der Grund

lohn allgemein bis auf 10 Mk. herabgesetzt werden

kann. Wir halten diesen Weg auch um deswillen

für notwendig, weil es äußerst schwer, wenn nicht

gar unmöglich ist, die Frage des Bedürfnisses so

zu lösen, daß nicht mehr oder weniger begründete
Beschwerden übrig bleiben.

Als ein Kompromiß kann der § 5 der Ver¬

ordnung bezeichnet werden. Bekanntlich hatte

die Regierung beantragt, die Verdienstgrenze für

die im § 165 Abs. 1 Ziffer 2 bis 5 RVO. genannten

Personen und die Schiffer von 5000 Mk. auf

12 0U0 Mk. zu erhöhen Dieser Antrag ging dem

sozialpolitischen Ausschuß der Nationalversamm¬

lung nicht weit genug und er hatte deshalb di»

Versicherungsgrenze auf 2000O Mk. erhöht. Nach¬

dem diese Festsetzung von verschiedenen Seiten

angefochten wurde, einigte man sich auf die be¬

kannte Mittellinie und setzte die Höchstgrenze
auf 15 000 Mk. fest. Wenn man aber der Auf¬

fassung ist, daß bei dem heutigen Wert des

Geldes ein Jahresarbeitsverdienst von 15000 Mk.

eine wirtschaftliche Selbständigkeit nach jeder

Richtung nicht gewährleistet, dann hätte man

konsequenterweise auch zu einer anderen Fest¬

setzung des Grundlohnes kommen müssen. Der

zwar nicht im Gesetz wörtlich niedergelegte, aber

in vielen Bestimmungen tatsächlich zur Geltung

kommende Grundsatz, daß die Hälfte des Ver¬

dienstes als Krankengeld gewährt werden soll,

wird durch die Begrenzung des Grundlohnes auf

30 Mk. für den Arbeitstag wieder verlassen. Ent¬

sprechend der Verdienstgrenze von 15 000 Mk
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hätte man den Grundlohn auf 50 Mk. für den

Arbeitstag festsetzen müssen. Nur dann wäre es

möglich gewesen, den Ausgleich zu schaffen, der

unbedingt notwendig ist. Wir wissen nicht, was

für Gründe maßgebend gewesen sind, um diese

Begrenzung vorzunehmen, angeblich sollen es

solche der Beitragsleistung gewesen sein. Nun

ist ja richtig, daß die Erhöhung des Grundlohnes

auf 50 Mk. für den Arbeitstag beinahe noch ein¬

mal so hohe Beiträge zur Folge hat, als die Fest¬

setzung auf 30 Mk. Bei einer Festsetzung der

Beiträge auf 6 vom Hundert beträft im ersten

Falle der Wochenbeitrag 18 Mk., während er im

zweiten Falle „nur" 10,80 Mk. beträgt. Man darf

aber hierbei nicht übersehen, daß es sich nur um

relative Begriffe handelt, denn die Entwertung
des Geldes bestimmt auch den wahren Wert dieser

hohen Beiträge. Dazu kommt, daß, gemessen an

dem Beitragssatz von 6 vom Hundert, die Beträge
von mehr als 10,80 Mk. pro Woche nur für die

Versicherten in Frage kommen, welche den Tages¬
verdienst von 30 Mk. überschreiten. Es wäre

interessant, einmal festzustellen, wie hoch der

Prozentsatz der Mitglieder ist, welche infolge der

Begrenzung des Grundlohnes nicht in die ihrem

Verdienst entsprechende Klasse einrangiert wer¬

den können. Vielleicht unterziehen sich die

Kassen einmal der Aulgabe, nach dieser Richtung
hin statistisches Material zusammenzutragen.

Daß in absehbarer Zeit ein wesentlicher Rück¬

gang der Löhne und Gehälter eintreten wird, ist

ausgeschlossen, wir können froh sein und es darf

schon als eine wesentliche Besserung der Ver¬

hältnisse betrachtet werden, wenn wir zu einer

Stabilisierung derselben kommen. Aus allen diesen

Gründen muß die neuerliche Begrenzung des

Grundlohnes als ein Fehler bezeichnet werden.

Nach § 9 der angezogenen Verordnung ist

die Erhöhung des Grundlohnes am 7. April 1920

in Kraft getreten Das hat zur Folge, daß auch

die Beiträge von diesem Tage ab nach den neuen

Grundlöhnen zu berechnen sind, und zwar für

die Versicherten, welche bis dahin der Versiche¬

rungspflicht unterstellt waren. Es ist selbstver¬

ständlich, daß vom gleichen Tage ab auch die

Leistungen der Kassen, soweit sie vom Grundlohn

beeinflußt werden, den neuen Bestimmungen an¬

gepaßt werden müssen. Das gilt vor allen Dingen
für das Krankengeld, Hausgeld, Wochengeld und

Stillgeld. Soweit laufende Unterstützungsfälle in

Betracht kommen, wird man sich an den Grund¬

satz zu halten haben, daß durch eine Änderung
der Satzung die Leistungen zwar erhöht, aber

nicht vermindert werden können.

Diejenigen Beschäftigten, welche durch die

Erhöhung der Verdienstgrenze auf 15 000 Mk.

wieder neu der Versicherungspflicht unterstellt

werden, sind von den betreffenden Arbeitgebern
bis spätestens zum 18. Mai 1920 bei der zustän¬

digen Krankenkasse zu melden. Wenn Beschäf¬

tigte nach dem 2. Dezember 1918 die Einkommens¬

grenze von 5000 Mk. überschritten haben, trotzdem

aber noch von der Krankenkasse als versicherungs¬
pflichtige Mitglieder behandelt werden, so kann

diese Mitgliedschaft nun nicht mehr angefochten
werden.

Wer wegen Überschreitung der Verdienst¬

grenze von 5000 Mk. aus der Krankenkasse aus¬

geschieden ist und durch die Verordnung vom

30. April 1920 der Krankenversicherung nicht

wieder neu zugeführt wird, kann innerhalb sechs

Wochen nach dem Inkrafttreten dieser Verord¬

nung, das ist spätestens am 21. Juni 1920, seine

Wiederaufnahme in die Krankenkasse beantragen.
Die Kasse kann den Berechtigten untersuchen

lassen und Kassenleistungen, welche für eine bei

der Aufnahme bestehende Krankheit beansprucht
werden, ablehnen.

Das Hausgeld und die Verordnung des Bundesrates

betr. die Krankenversicherung während des Krieges
vom 22a November 1917.

Von W. Boll, Hamburg.

Wird Krankenhauspflege einem Versicherten

gewährt, der bisher von seinem Arbeitsverdienst

Angehörige ganz oder überwiegend unterhalten

hat, so ist ihm nach § 186 RVO. ein Hausgeld zu

zahlen. Dieses Hausgeld ist neben der Kranken¬

hauspflege für die Angehörigen im Betrage des

halben Krankengeldes zu zahlen. Das Hausgeld
kann unmittelbar an die Angehörigen ausgezahlt
werden.

Der Anspruch auf Hausgeld steht nicht den

Angehörigen zu, sondern nur dem im Kranken¬
haus untergebrachten Versicherten selbst, es

kann aber aus praktischen Gründen unmittelbar
an die Angehörigen gezahlt werden. Voraus

setzung für den Anspruch auf Hausgeld ist weiter,
daß die Überweisung des Kassenmitgliedes in das

Krankenhaus von der Kasse angeordnet oder ge¬

nehmigt wurde, es ist nicht zu zahlen, wenn das

Mitglied für fremde Rechnung, z. B. des Armen¬

verbandes im Krankenhause verpflegt wird.

Angehörige im Sinne des § 186 RVO. sind nur

Familienmitglieder, die in einem rechtlich an¬

erkannten Verwandtschafts- oder Schwägerschafts¬
verhältnis zum Versicherten stehen. Der Ver¬

sicherte muß ferner den Unterhalt der Angehörigen
«bisher" ganz oder überwiegend bestritten haben,

d. h. nicht unmittelbar bis zum Beginn der

Krankenhausbehandlung, sondern bis unmittelbar

vor seiner Erkrankung. Wenn also ein Ver¬

sicherter am 1. April arbeitsunfähig erkrankte

und bis dahin seine Angehörigen unterhalten hat,
so hat er Anspruch auf das Hausgeld, wenn die

Aufnahme ins Krankenhaus später, z. B. am

15. August erfolgt. Der Unterhalt der Angehörigen
muß aus dem Arbeitsverdienst bestritten sein;
es steht daher denjenigen freiwillig Versicherten,
die etwa keinen Arbeitsverdienst mehr haben und

ihre Angehörigen aus Ersparnissen vom früheren

Arbeitsverdienst, aus Rentenbeträgen oder Kapital¬
vermögen unterhalten, ein Anspruch auf Zahlung
des Hausgeldes nicht zu. Ferner müssen die

Angehörigen ganz oder überwiegend aus dem

Arbeitsverdienst unterhalten worden sein. Nach

ständiger Rechtsprechung ist diese Voraussetzung
nur dann erfüllt, wenn mehr als die Hälfte dessen,
was zur Unterhaltung des vom Versicherten

unterstützten Angehörigen verwandt ist, aus dem

Arbeitsverdienste des Versicherten herrührte.

Bei der erweiterten Krankenpflege — § 429 —

ist der Anspruch auf Hausgeld nicht ohne weiteres

gegeben, wenn dieKrankenhauspflege als erweiterte

Krankenpflege gewährt wird, sondern die Satzung
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muß nach § 432 bestimmen, ob und in welcher

Höhe bei erweiterter Krankenpflege neben der

Krankenhauspflege ein Hausgeld zu gewähren ist.

Hausgeld ist auch zu zahlen, wenn die

sonstigen Voraussetzungen vorliegen, solange die

Krankenhilfe des Berechtigten nach § 216, Abs. 1,
Ziffer 1 ruht, weil der Versicherte eine Freiheits¬

strafe verbüßt oder sich in Untersuchungshaft
befindet oder in einem Arbeitshause oder in

einer Besserungsanstalt untergebracht ist.

Eine Kürzung des Hausgeldes nach § 189 RVO.

kommt nicht in Frage (OVA. Frankfurt a. 0.

10. Februar 1915 0. K 15 268).
Stirbt der bisher unterstützte Angehörige

während der Krankenhauspflege des Mitgliedes,
so fällt das Hausgeld weg, weil die Voraus¬

setzungen für die Gewährung desselben nicht

mehr vorliegen. Es kann hier nicht gesagt
werden, der einmal vom Mitgliede erworbene

Anspruch auf die Kassenleistungen ist ein ein¬

heitlicher und bleibt für die ganze Dauer des

Versicherungsfalles in der Höhe bestehen, wie er

am Tage der Krankmeldung bestand Ebenso

kann die Zahlung von l ausgeld nicht in Frage
kommen, wenn der Versicherte bisher Angehörige
von seinem Arbeitsverdienste nicht unterhalten

hat, sondern solche Angehörige erst während der

Krankenhauspflege hinzukommen, z. B. ein Ver¬

sicherter kommt kurz vor der Hochzeit ins

Krankenhaus und wird von dort zum Zwecke der

Eheschließung auf einige Tage beurlaubt. Es

dürfte hier allerdings eine nachsichtige Praxis zu

empfehlen sein, da es zweifellos im Sinne der

sozialen Gesetzgebung liegt, auch in solchem

Falle das Hausgeld zu zahlen.

Eine alte Streitsache ist, ob das Hausgeld
für jeden Tag zu zahlen ist oder nur für die¬

jenigen Tage, für die außerhalb des Kranken¬

hauses das Krankengeld gezahlt wird. Die letzte

Ansicht wird von Hahn im Gegensatz zu Dütt¬

mann vertreten, sie führt aber dazu, daß tat¬

sächlich drei Tage weniger Hausgeld gezahlt
werden als Krankengeld, wenn andauernde

Arbeitsunfähigkeit vorliegt und dadurch der

Verdacht der Simulation, zu deren Bekämpfung
die Karenzzeit eingeführt wurde, ausgeschlossen
ist. Erkrankt z. B. ein Mitglied am 1. Januar

arbeitsunfähig und bleibt andauernd arbeits¬

unfähig, so wird vom 4. Januar bis 5. Juli für

183 Tage Krankengeld gezahlt. Kommt dieses

Mitglied aber am 1. Januar sofort ins Kranken¬

haus, so wird Hausgeld nur vom 4. Januar bis

2. Juli gleich 180 Tage gezahlt. Mit Recht führt

Kleeis in der „Volkstümlichen Zeitschrift44 Nr. 8

vom 15. April 1915, Seite 85 86 aus, daß Hausgeld
auch gezahlt werden muß, wenn außerhalb des

Krankenhauses überhaupt kein Krankengeld

gezahlt wird, z.B. wenn schuldhafte Beteiligung bei

Schlägerei usw. vorliegt. Das Hausgeld ist daher
auch während der Karenzzeit und für die Sonn-

und Feiertage zu gewähren, da es zum Unterhalt
der Familie dient, die während dieser Tage auch

leben will. Wenn es im § 186 heißt: ... so ist

ndanebenu ein Hausgeld zu zahlen . . .,
so bedeutet

dies die jederzeitige Bereitstellung des Hausgeldes
neben der Krankenhauspflege, auch für die Sonn-

und Feiertage. Die Worte „Im Betrage des

halben Krankengeldes" besagen nur, wie hoch das

Hausgeld für den einzelnen Tag sein soll.

Dieser Ansicht schließe ich mich an und ver¬

weise darauf, daß beim Wochengeld die Sache

ähnlich liegt; dort ist nach der Entscheidung des

Reichsversicherungsamts vom 23. Mai 1916 (Amtl.
Nachr. 1916, S. 626), entschieden worden, daß

Wochengeld stets für volle acht Wochen, gleich
57 Tage zu zahlen ist, auch bei den erwerbslosen

Wöchnerinnen, hier nur in Höhe des halben

Grundlohnes. Daher erscheint es richtig, daß

Hausgeld analog für jeden Verpflegungstag zu

gewähren ist. Dringend erforderlich ist es, daß
derartige Streitfragen durch eine entsprechende
Abänderung des § 186 RVO. aus der Welt ge¬

schafft werden, indem vorgeschrieben wird, daß

Hausgeld für jeden Tag der Krankenhausverpflegung zu

zahlen ist

Nach § 3 Ziffer 1 der Verordnung des Bundes¬

rats vom 22. November 1917 kann die Satzung
einer Krankenkasse mit Zustimmung des Ooer-

versicherungsamtes bis zur Höchstgrenze von drei

Viertel des Grundlohns das Krankengeld für

Verheiratete und Ledige, sowie nach der Zahl

der Kinder und sonstigen Angehörigen abstufen,

die der Versicherte bisher von seinem Arbeits¬

verdienste ganz oder überwiegend unterhal'en

hat. Von dieser Bestimmung haben viele Kranken¬

kassen Gebrauch gemacht. Die Voraussetzungen

für den Bezug des erhöhten Krankengeldes sind

genau dieselben wie beim Hausgeld.
Sind nun die Fälle äußerst selten, in denen

bei der Krankenhauspflege eines Versicherten der

Anspruch auf Hausgeld geltend gemacht wird,

weil die Angehörigen erst während der Kranken

hauspflege hinzugekommen sind, so kommt es

schon häufiger vor, daß ledige Arbeitsunfähige
sich während des Krankengeldbezuges ver¬

heiraten Auch hier wird nicht nachträglich ein

Anspruch auf das erhöhte Krankengeld erworben,

doch dürfte es nach meiner Meinung unbedenklich

zu gewähren sein. Würde dagegen im Falle, in

dem das erhöhte Krankengeld gezahlt wird, der

betreffende Angehörige sterben, so müßte mit

dem Todestage das erhöhte Krankengeld in

Wegfall kommen, da eine Person, für die es ver¬

wendet werden soll, nicht mehr vorhanden ist.

Verwaltung.
Bekanntmachung, betreffend die Auslegung

der Begriffe Friedensschluß und Kriegsende auf

dem Gebiete der Arbeiter- und Angestellten¬
versicherung. Vom 25. Mai 1920.

Auf Grund des § 27 Abs. 2, 3 des Aus¬

führungsgesetzes zum Friedensvertrage vi m

31. August 1919 (RGBl. S. 1530) wird hierdurch

folgendes bestimmt:

§ 1. Soweit in den Reichsgesetzen oder in

den reichsrechtlichen Verordnungen oder Be¬

stimmungen über die Arbeiter- und Anpestellten-

versicherung ausdrücklich oder dem Sinne nach

auf die Beendigung des Krieges oder den Friedens¬

schluß Bezug genommen wird, gilt mangels ander¬

weitiger Bestimmung als Zeitpunkt der Kriegs*

beendigung oder des Friedensschlusses der

10. Januar 1920.

§ 2. Fristen, welche af Grund der im

bezeichneten Vorschriften oder Bestimmungen von

dem Zeitpunkt der Kriegsbeendigung oder d<

Friedensschlusses ab laufen, beginnen erst n

dem Tage der Verkündung dieser Bekannt

machung.
§ 3. Unberührt bleiben die Vorschriften,

welche den ehemaligen Bundesrat oder eine in ere

Stelle zur Bestimmung des Zeitpunkts ermächtigen,
mit dem die im § 1 bezeichneten Vorschriften

oder Bestimmungen außer Kraft treten sollen.
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Verordnung zur Ausführung des Gesetzes

Ober die Heschflfilgung Schwerbeschädigter vom

t. April 1920 (RGBl. S. 458). Vom 17. Mai 1920.

(Verkündet am 18. Mai 1920.)
Auf Grund der §§ 4 und 20 des Gesetzes über

die Beschäftigung Schwerbeschädigter vom 6. April
1920 (RGBl. S.458) wird mit Zustimmung des Reichs¬

rats das Folgende bestimmt:

§ 1. Das Reich, die Länder und andere Körper¬
schaften des öffentlichen Rechtes haben von ihren

im Bezirk einer Hauptfürsorgestelle vorhandenen

Arbeitsplätzen wenigstens zwei vom Hundert,oder,
wenn deren Gesamtzahl 25, aber nicht 50 erreicht,
wenigstens einen Arbeitsplatz mit einem Schwer¬

beschädigten zu besetzen.

Das Nähere regelt hinsichtlich der Betriebe,
Bureaus und Verwaltungen des Reichs der zu¬

ständige Reichsminister mit Zustimmung des

Keichsarbeitsministers, hinsichtlich derjenigen der

Länder die Landesregierung, im übrigen die Auf¬

sichtsbehörde im Benehmen mit der Hauptfürsorge¬
stelle.

§ 2. Diese Verordnung tritt mit dem Tage
ihrer Verkündung in Kraft.

Bekanntmachung« betreffend die Jetzige
Fassung des Gesetzes Ober Wochenhilfe und

Wochenlürsorge. Vom 22. Mai 1920.

Die Fassung des Gesetzes über Wochenhilfe

und Wochenfürsorge vom 26. September 1919

(RGBl. S. 1757) wird auf Grund des § 18 des zu

meiner Änderung erlassenen Gesetzes vom 30. April
1920 (RGBl. S. 853) nachstehend bekanntgemacht:

I. Wochenhilfe.

§ 1.

Der § 179 Abs. 1 RVO. erhält folgenden
Wortlaut:

„Gegenstand der Versicherung sind die in

diesem Buche vorgeschriebenen Leistungen der

Krankenkassen (§ 225) an Krankenhilfe, Wochen¬

hilfe, Sterbegeld und an Familienhilfe.44

§ 2.

An Stelle des § 195 RVO. treten folgende
Vorschriften:

§ 195 a.

Wöchnerinnen, die im letzten Jahre vor der

Niederkunft sechs Monate hindurch auf Grund

der Reichsversicherung oder bei einer knapp¬
schaftlichen Krankenkasse gegen Krankheit

versichert gewesen sind, erhalten als Wochen¬

hilfe

1. einen einmaligen Beitrag zu den Kosten

der Entbindung in Höhe von fünfzig Mark;
2. ein Wochengeld in Höhe des Krankengeldes,

jedoch mindes:ens einundeinehalbe Mark

täglich, einschließlich der Sonn- und Feier¬

tage, für zehn Wochen, von denen vier in

die Zeit vor und sechs in die Zeit nach

der Entbindung fallen. Das Wochengeld
für die ersten vier Wochen ist mit dem

Tage der Entbindung fällig;
3. eine Beihilfe bis zum Betrage von fünf¬

undzwanzig Mark für Hebammendienste

und ärztliche Behandlung, falls solche bei

Schwangerschaftsbeschwerden erforderlich

werden;
4. solange sie ihre Neugeborenen stillen, ein

Stillgeld in Höhe des halben Kranken¬

geldes, jedoch mindestens fünfundsiebzig
Pfennig täglich, einschließlich der Sonn-

und Feiertage, bis zum Ablauf der zwölften

Woche nach der Niederkunft

Neben Wochengeld wird Krankengeld
nicht gewährt, die Wochen nach der Nieder¬

kunft müssen zusammenhängen.
Wechselt die Wöchnerin während der

Leistung der Wochenhilfe die Kassen¬

zugehörigkeit, so bleibt die erstverpflichtete
Kasse für die weitere Durchführung der

Leistung zuständig.

§ 195b.

Die Satzung kann die Dauer des Wochen¬

geldbezugs bis auf dreizehn Wochen, des Still¬

geldbezugs bis auf sechsund^wanzig Wochen

erweitern.

Die Satzung kann mit Zustimmung des

Oberversicherungsamts das Wochengeld höher

als das Krankengeld, und zwar bis zur Höchst¬

grenze von drei Vierteln des Grundlohns be¬

messen.

Stirbt eine Wöchnerin bei der Entbindung
oder während der Zeit der Unterstützungs¬
berechtigung, so werden die noch fälligen Be¬

züge aus der Reichswochenhilfe an denjenigen
gezahlt, der für den Unterhalt des Kindes sorgt.

§ 195 c.

Die Vorstände der Krankenkassen, knapp¬
schaftlichen Krankenkassen und Ersatzkassen

können beschließen, statt der baren Beihilfen

nach § 195a Nr. 1 und 3 freie Behandlung durch

Hebamme und Arzt sowie die erforderliche

Arznei bei der Niederkunft uni bei Schwanger¬
schaftsbeschwerden zu gewähren. Es ist zu¬

lässig, auch nur eine oder mehrere der ge¬
nannten Sachleistungen gegen entsprechende
Aufrechnung an der Barentschädigung zu ge¬
währen.

Ein solcher Beschluß kann nur allgemein
für alle Wöchnerinnen gefaßt werden, denen die

Kasse nach § 195 a Wochenhilfe zu leisten hat.

§ 195 d.

Das Landesgesetz kann vorschreiben, daß

die Krankenkassen an eine öffentlich-rechtliche

Körperschaft, die zur Hilfe bei der Niederkunft

und bei der Schwangerschaft den bei der Kasse

Versicherten fest angestellte und besoldete

Hebammen zur Verfügung stellt, einen Betrag
in Höhe der für solche Hilfeleistungen be¬

stimmten Gebühr zu entrichten haben. Um

diesen Betrag ermäßigen sich dann die baren

Beihilfen nach § 195a Nr. 1 und 3.

Diese Vorschrift <-ilt auch für Ersatzkassen,
soweit die Rechte und Pflichten ihrer Mitglieder
bei deren Krankenkasse nach § 517 Abs. 1 ruhen,
sowie für knappschaftliche Krankenkassen.

§ 3.

Der § 197 RVO. erhält folgenden Wortlaut:

„Ist die Wöchnerin während des letzten

Jahres bei mehreren Krankenkassen, knapp¬
schaftlichen Krankenkassen oder Ersatzkassen

versichert gewesen, so haben die anderen der

leistungspflichtigen Kasse auf Verlangen die

Leistungen aus den §§ 195 a, 195c, 196 nach

Verhältnis der Mitgliedzeit zu erstatten. Dabei

ist für Aufwendungen, welche die Kasse nach

§ 195c gemacht hat, in jedem Einzelfall als ein¬

maliger Beitrag zu den Kosten der Entbindung
(§ 195a Abs. 1 Nr. 1) der Betrag von fünfzig
Mark und als Beihilfe für Hebammendienste

und ärztliche Behandlung bei Schwangerschafts¬
beschwerden (§ 195a Abs. 1 Nr. 3) der Betrag
von fünfzehn Mark zu ersetzen.
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Der Erstattungsanspruch ist nur bis zur

Höhe des Anspruchs begründet, welcher der

Wöchnerin gegen die erstattungspflichtige Kasse

zugestanden hätte, wenn diese leistungspflichtig

gewesen wäre. Für Leistungen, welche diese

Kasse nach § 195c gewährt, werden die im

Abs. 1 Satz 2 bezeichneten Beträge angesetzt44

§4.
Der § 198 RVO. fällt weg.

§5.
Die Nr. 3 des § 199 RVO. fällt weg.

§6
Der § 200 RVO. fällt weg.

§ 7-

Im § 419 Abs. 2 RVO. erhält der letzte Halb¬

satz folgenden Wortlaut:

„...
ebenso gelten entsprechend die §§ 195 a

bis 195c, 196, 1*7, 199, 224.

§8.
Der Umstand, daß nach der Beendigung des

letzten Krieges dem Reiche nicht mehr Kriegs-,

Sanitäts- oder ähnliche Dienste im Sinne der

Bekanntmachungen, betreffend Wochenhilfe wäh¬

rend des Krieges, vom 3 Dezember 1*14 (RGBl.

S. 492), über Krankenversicherung und Wochen¬

hilfe während des Krieges, vom 28. Januar 1915

(RGBl S. 49/, und der Bekanntmachung, betreffend

Aus lehnung der Wochenhilfe während des Krieges,

vom 23. April 1915 (RGBl. S.257), geleistet werden,

steht der unverkürzten Zahlung der Wochenhilfe

aus Ansprüchen nicht entgegen, die auf Grund

dieser Bekanntmachungen, der Verordnung, be¬

treffend Krankenversicherung und Wochenhilfe

während des Krieges, vom 1. März 1917 (RGBl.
S 200), oder der Bekanntmachung, t etreffend

Krankenversicherung und Wochenhilfe während

des Krieges, vom 22. November 1917 (RGBl. S. 1085),
entstanden sind.

Für Personen, die während des letzten Krieges
dem Reiche Kriegs-, Sanitäts oder ähnliche Dienste

geleistet haben, steht bei Anwendung der im

Abs 1 bezeichneten Bekanntmachungen sowie der

Verordnung, betreffend Krankenversicherung und

Wochenhilfe während des Krieges, vom 1. März

1917 (RGBl S 200), die Zeit zwischen der Beendi¬

gung des Krieges und der Entlassung aus den

Kriegs-, Sanitäts- oder ähnlichen Diensten der

Zeit der Leistung dieser Dienste gleich. Für die

Zeit nach der Entlassung gilt § 1 der Verordnung
über die Wochenhilfe aus Mitteln des Reichs vom

21. Dezember 1918 (RGBl. S. 1467) entsprechend.

§9.
Die Leistungen, die nach den im § 8 bezeich¬

neten Bekanntmachungen und Verordnungen zu

zahlen sind, wer ten insoweit erhöht daß der Ent¬

bindungsbeitrag fün'zig Mark betiägt, die Beihilfe

bei Schwangersc aftsbeschwerden bis zum Betrage
von fünfund wanzig Mark gewährt und dasWochen-

geld für zehn Wochen gezahlt wird.

II. Familienhilfe.

§ 10.

An Stelle des § 205 RVO treten folgende
Vorschriften:

§ 205 a.

Wochenhilfe erhalten auch die Ehefrauen

sowie solche Töchter, Stief- und Pflegetöchter I

der Versicherten, welche mit diesen in häus¬

licher Gemeinschaft leben, wenn

1. sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt im In¬

land haben,

2. ihnen ein Anspruch auf Wochenhilfe nach

§ 195a nicht zusteht, und

3. die Versicherten im letzten Jahre vor der

Niederkunft mindestens sechs Monate hin-

durch auf Grund der Reichsversicherung
oder bei einer knappschaftlichen Kranken¬

kasse gegen Krankheit versichert gewesen

sind.

Als Wochenhilfe werden die im § 195a be¬

zeichneten Leis'ungen gewährt; dabei beträgt
das Wochengeld einundeinehalbe Mark täglich,
das Stillgeld fünfundsiebzig Pfennig täglich
Die Satzung kann den Betrag des Wochengel 1es

und des Stillgeldes je auf die Hälfte des

Krankengeldes der Versicherten erhöhen.

Wechseln die Versicherten während der

Leistung der Wochenhilfe die Kassenzugehörig¬
keit, so bleibt die erstverpflichtete Kasse für

die weitere Durchführung der Leistung zuständig.
Die §§ 195 b, 195 c, 195 d, 196, 197, 199 gelten

entsprechend.
Die Satzung kann mit Zustimmung des

Oberversicherungsamts bestimmen, wie weit

von der Voraussetzung des Abs. 1 Nr. 1 ab¬

zusehen ist.

Sind mehrere Krankenkassen oder knapp¬
schaftliche Krankenkassen beteiligt, so ist die

Wochenhilfe nur einmal zu gewähren. Die Wahl

der Kasse steht der Wöchnerin frei. Der

Krankenkasse im Sinne dieser Vorschrift steht

eine Ersatzkasse gleich, soweit die Rechte und

Pflichten ihrer Mitglieder bei deren Kranken¬

kasse nach § 517 Abs. 1 ruhen.

§ 205 b.

Die Satzung kann zubilligen:
1. Krankenpflege an solche Familienangehörige

der Versicherten, welche darauf nicht ander¬

weit nach diesem Gesetz Anspruch haben,

2. Sterbegeld beim Tode des Ehegatten oder

eines Kindes eines Versicherten. Es kann

für den Ehegatten bis auf zwei Drittel, für

ein Kind bis auf die Hälfte des Mitglieder¬
sterbegeldes bemessen werden und ist um

den Betrag des Sterbegeldes zu kürzen,

auf das der Verstorbene selbst gesetzlich
versichert war.

§ 205 c.

Für den Übergang von Schadenersatzan¬

sprüchen berechtigterFamilienmitglieder(§§2U5a
205b) auf die Krankenkassen gilt § 1542 ent¬

sprechend.
§ 205 d.

Die Leistungen der Kasse nach § 205 a werden

ihr durch das Reich zur Hälfte erstattet § 197

Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend.
Die Kasse hat die verauslagten Beträge dem

Versicherungsamte nachzuweisen; dieses hat das

Recht der Beanstandung; das Oberversicherungs¬

arnt entscheidet darüber endgültig. Soweit die

Kassen auf Grund des § 205c Ersatz erhalten,

hat das Reich Anspruch auf Anrechnung der

Hafte.

Das Nähere über die Nachweisung, Be¬

rechnung und Zahlung bestimmt das Reichs¬

arbeitsministerium.
Die Kasse kann beantragen, daß ihr v

Reiche auf die ihm zur Last fallenden Leistun

ein Vorschuß bis zu dem Betrage gewährt w

den die Kasse im voraufgegangenen Monat für

das Reich verauslagt hat. Der Vorschuß ist bei

der nächsten Verrechnung der geleisteten
Zahlungen auszugleichen.
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§ 11.

Der § 216 Abs. 2 RVO. erhält folgenden
Wortlaut:

„Hat der Berechtigte im Inland Angehörige,
denen Familienhilfe zusteht, so ist diese zu

gewähren.u
§ 12.

Sind in der Landwirtschaft Beschäftigte oder
Dienstboten nach den §§ 418, 435 RVO. von der

Versicherungspflicht befreit, so gilt § 205 a RVO.

in der Fassung des § 10 dieses Gesetzes ent¬

sprechend. Der Arbeitgeber hat der Wöchnerin
die im § 195a RVO. bezeichneten Leistungen
aus eigenen Mitteln zu gewähren. Ferner gelten
die §§2« '5c, 224, 422 RVO. entsprechend.

§ 13.

Im § 500 Abs. 1 RVO. wird Ziffer „205 d44

eingefügt. Hinter § 507 Abs. 1 Satz 1 ist ein¬

zufügen: „205d findet Anwendung.44

8 14.

(Weggefallen).

III. Beiträge.

§ 15.

Der § 384 %

bs. 2 Satz 1 RVO. erhält folgenden
Wortlaut:

„Kassen mitFamilienhilfe nach §205b können
von den Versicherten mit Familienangehörigen
einen Zusatzbeitrag erheben, den die Satzung
allgemein festzusetzen hat4*

§ 16.

In den §§386, 388 RVO. werden die Worte:
.viereinhalb vom Hundert44 durch die Worte:
siebeneinhalb vom Hundert44, im § 267 Nr. 2,

• {89 Abs. 1, § 390 Satz 1 RVO. die Worte: „sechs
rem Hundert44 durch die Worte: „zehn vom

Hundert44 ersetzt

IV. Wochenfürsorge.

§ 17.

Minderbemittelte deutsche Wöchnerinnen, die
ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Inland haben
und für die nach den vorstehenden Vorschriften
kein Anspruch auf Wochenhilfe besteht, erhalten
aus Mitteln des Reichs eine Wochenfürsorge.

Sofern nicht Tatsachen die Annahme recht¬

fertigen, daß eine Beihilfe nicht benötigt wird,
gilt eine Wöchnerin als minderbemittelt, wenn

ihr und ihres Ehemanns Gesamteinkommen oder,
sofern sie alleinsteht, ihr eigenes Einkommen in
dem Jahre oder Steuerjahre vor der Entbindung
den Beitrag von viertausend Mark nicht über¬

stiegen hat. Dieser Betrag erhöht sich für jedes
vorhandene Kind unt3r fünfzehn Jahren um fünf¬
hundert Mark.

§ 18.

Die Wochenfürsorge wird durch die All¬

gemeine Ortskrankenkasse. in deren Bezirk der

gewöhnliche Aufenthaltsort der Wöchnerin liegt,
und, wo eine solche Kasse nicht besteht, durch
die Landkrankenkasse geleistet •

§ 19.

Als Wochenfürsorge werden die im § 195 a RVO.
^ der Fassung des § 2 dieses Gesetzes bezeich¬
neten Leistungen gewährt. Dabei beträgt das

Wochengeld einundeinehalbe Mark, das Stillgeld
fünfundsiebzig Pfennig täglich. Die §§ 195c,
löod RVO. in der Fassung des § 2 dieses Gesetzes
gelten entsprechend.

§ 20.

Die Leistungen der Kasse werden ihr durch
das Reich erstattet. § 197 Abs. 1 Satz 2 RVO.
in der Fassung des § 3 dieses Gesetzes gilt ent¬

sprechend.
Die Kasse hat die verauslagten Beträge dem

Versicherungsamte nachzuweisen, dieses hat das

Recht der Beanstandung, das Oberversicherungs¬
amt entscheidet darüber endgültig.

Das Nähere über die Nachweisung, Berech¬

nung und Zahlung bestimmt das Reichsarbeits¬
ministerium. § 205d Abs. 4 gilt entsprechend.

§ 21.

(Weggefallen.)

§ 22.

Einer Satzungsänderung auf Grund der Vor¬
schriften der §§ 17 bis 20 bedarf es für die
Kassen nicht.

§ 23.

Für das Verfahren bei Streit zwischen den

Empfangsberechtigten und den Kassen über die

Leistungen nach den §§ 17 bis 19 gelten die
Vorschriften der Reichs Versicherungsordnung über
das Verfahren bei Streitigkeiten aus der Kranken¬

versicherung; jedoch entscheidet das Ober¬

versicherungsamt endgültig; die §§ 1693,1793 RVO.
gelten entsprechend.

Für die Leistungen und den Anspruch darauf

gelten die §§ 118, 119, 210, 216, 217, 223, 224,
1531 bis 1533 RVO. entsprechend.

Die Steuerbehörden haben den Kassen und

den Versicherungsbehörden auf Anfordern Aus¬

kunft über die Verhältnisse der Wöchnerin oder
ihres Ehemanns zu geben.

V. Sonstige Vorschriften.

§ 24.

Der § 425 RVO. erhält folgende Fassung:
Was nach §§ 420 bis 42J für das Kranken¬

geld gilt, gilt auch für die anderen Barleistungen
der Kasse mit Ausnahme der der Wochenhilfe
und des Sterbegeldes.

§ 25.

Im § 1542 Abs. 1 RVO. wird Satz 2 durch

folgende Sätze ersetzt:

Dies gilt nicht bei Ansprüchen, die aus

Schwangerschaft und N'ederkunft erwachsen

sind. Bei den gegen Unfallversicherten und

ihren Hinterbliebenen gilt es nur insoweit, als

es sich nicht um einen Anspruch gegen den

Unternehmer oder die ihm nach § 899 Gleich¬

gestellten handelt.

VI. Schlußvorsdiriften.

§ 26.

Soweit Gesetze und andere Rechtsnormen

auf Vorschriften verweisen, welche dieses Gesetz

ändert oder aufhebt, treten an deren Stelle die

entsprechenden Vorschriften dieses Gesetzes.

§ 27.

Die Vorschri ten des § 8 treten mit dem

10. Januar 1920 in Kraft

Im übrigen tritt dieses Gesetz in seiner

Fassung vom 26. September 1919 mit dem 1. Ok¬

tober 1919, in seiner Fassung vom 30. April 1920

mit dem 7. Mai 1920 in Kraft

Wöchnerinnen, die vor dem 1. Oktober 1919

entbunden worden sind, erhalten von diesem

Tage ab das Wochengeld und das Stillgeld nach

diesem Gesetz in der Fassung vom 26. September
1919, jedoch abzüglich der zwischen dem Tage
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der Niederkunft und dem 1. Oktober 1919 liegenden
Zeit. Steht der Wöchnerin für diese Zeit ein

Anspruch auf Wochenhilfe nach anderen Vor¬

schriften zu, so bewendet es bei diesen Vor¬

schriften. Ist am 1. Oktober 1919 die Bezugs¬
dauer für das Wochengeld oder das Stillgeld
zwar nach diesen Vorschriften, nicht aber nach

dem vorliegenden Gesetz abgelaufen, so sind der

Wöchnerin diese Leistungen bis zum 1. Oktober

1920 weiterzugewähren
Für Versicherungsfälle, die vor dem 7. Mai

1920 eingetreten sind, gelten die Vorschriften

dieses Gesetzes in der Fassung vom 26. September
1919 weiter, soweit sie für die Wöchnerin

günstiger sind.

Wöchnerinnen, die in der Zeit zwischen dem

1. Oktober 1919 und dem 7. Mai 1920 entbunden

worden sind und als „nichtversicherungsfrei"
keinen Anspruch auf Wochenhilfe nach § 205 a RVO.

in der Fassung vom 26. September 1919 haben,
steht der Anspruch vom Tage der Niederkunft

ab zu, wenn sie den Voraussetzungen des 205a

in der Fassung rom 30. April lb20 zur Zeit der

Niederkuntt genügten.

Vorläufiger Abbruch der zentralen Tarif¬

verhandlungen zwischen Ärzten und Kranken¬

kassen. Die Frhöhung der Versicherungsgrenze
in der Krankenversicherung gab den Ärzten

Gelegenheit, die Machtprobe, welche seit vielen

Jahren schon wie ein drohendes Gespenst zwischen

Ärzte- und Kassenorganisationen stand, zur Tat

werden zu lassen. Die Ärzte kündigten fristlos

die Verträge mit der Behauptung des Vorliegens
eines wichtigen Grundes. Am 13. Mai fanden in

Leipzig zwischen den Ärzteorganisationen und

Vertretern der Krankenkassenhauptverbände Ver¬

handlungen statt. Die Ärzte verlangen unter

Beseitigung der Pauschalhonorierung für jeden

Besuch im Hause eines Kassenpatienten 12 Mk.

und für jede Beratung im Hause des Arztes 8 Mk.

Sonderleistungen sollen nach der Leipziger Taxe
mit 50 v. H. Aufschlag bezahlt werden. Außerdem

freie Arztwahl. Die Verhandlungen scheiterten

und soll nunmehr durch einen Schiedsspruch die

Streitfrage beigelegt werden. Die Sitzung des

Schiedsgerichts — bestehend aus einem un¬

parteiischen Vorsitzenden und zwei Beisitzenden

sowie je fünf Beisitzern der Parteien — soll am

31 Mai im Reichsarbeitsministerium tagen. Die

Krankenkassenhauptverbände haben zur Sachlage
folgende Rundschreiben erlassen:

Die Verbände der Ärzte und der Kranken¬

kassen waren im vergangenen Jahre überein¬

gekommen, das Berliner Abkommen durch einen

Tarifvertrag zu ergänzen. Dieser sollte alle

zwischen den Parteien strittigen Punkte klären,

insbesondere Honorarbedingungen festlegen und

die Schiedsinstanzen vervollkommnen. Nach lang¬

wierigen Verhandlungen gelang es zunächst, das

Tarifabkommen vom 9. Dezember 1919 mit Wirkung
vorn 1. Januar 1920 abzuschließen. Auf dieser

Grundlage wurden dann die ins Stocken ge¬

ratenen örtlichen Vertragsverhandlungen fort

gesetzt. Sie wurden meist nicht abgeschlossen,
weil die Ärzte auf Weisung ihres Verbandes, mit

einem 50 prozentigen Aufschlag auf die Tarifsätze

hervortraten. Der Vorstand des Leipziger Ver¬

bandes forderte gleichfalls mit Schreiben vom

17. Februar 1920 an die Kassenverbände kate¬

gorisch diesen Zuschlag, ohne sich auf eine Ver¬

handlung darüber einzulassen. Vermittelnde An¬

gebote der Kassenverbände wurden abgelehnt mit

der Begründung, sie seien „Steine statt Brot*.

Zu einem beträchtlichen Teil lehnten die örtlichen

Ärztevereine es überhaupt ab, auf der Grundlage
des Tarifabkommens zu verhandeln und das

Schiedsamt des BerlinerAbkommens anzuerkennen.

In Ostpreußen und an einigen Orten der Pf^lz

verweigerten sie jede Tätigkeit für Rechnung der

Krankenkassen, traten also in den Streik.

Da kam die Verordnung vom 1. April über

Heraufsetzung der Grundlöhne und der Ver¬

sicherungsgrenze und mit ihr ein Schreiben des

Leipziger Verbandes vom 19. April 1920 an die

Kassenverbände, in dem folgendes erklärt wird:

„Nachdem durch die Verordnung über die

Ausdehnung der Versicherungspflicht in der

Krankenversicherung vom 1. April 1920 (RGBl
Nr. 65, 1920) die Grundlagen für das Tarif-

abkommen vom 9. Dezember 1919 und das Berliner

Abkommen vom 23. Dezember 1913 beseitigt sind,
halten wir neue Vereinbarungen für dringend
notwendig.44

Gleichzeitig wurde ein Beiratsbeschluß des

Leipziger Verbandes mitgeteilt, wonach die Ärzte

zum Rücktritt vom Vertrage gemäß § 626 BGB.

veranlaßt werden sollten.

Dieser Auffassung wurde von Kassenverbands¬

seite entschieden widersprochen und erklärt,

weitere Verhandlungen erfolgten nur auf Grund¬

lage der beiden Abkommen. Die Drohung mit

dem Bruch der kassenärztlichen Verträge wurde

als Bruch des Berliner Abkommens bezeichnet.

Trotzdem erfolgte die AnweisungzumVertrags¬
rücktritt durch den Leipziger Verband. Die Ärzte¬

vereine haben dieser Weisung mit wenigen Aus¬

nahmen entsprochen. Damit ist ein allgemeiner
Kassenärztestreik ohne jeden Versuch vorheriger

Verständigung und ohne überhaupt Forderungen
zu stellen angebahnt worden.

Unter dem Druck dieser stärksten Drohung
trafen sich die Vertreter der Kassenverbände,

die aus den verschiedensten Bezirken erschienen

waren, mit denen der Ärzte am 13. Mai 1920 in

Leipzig. Die Ärzte verlangten zunächst Ver¬

handlung der Forderung nach restloser Durch

führung der organisierten freien Arztwahl, während

die Kassenvertreter nur gleichzeitig auch über

die Honorarfrage verhandeln wollten.

Sie gaben dabei folgende Erklärung ab:

„1. Durch die Verordnung vom 1. April 1920

in der geänderten Fassung vom 30. April 1920 ist

der Grundlohn in der Krankenversicherung herauf

gesetzt und die Versicherungspflicht der An

gestellten ausgedehnt worden. Der Ärzteverband

hat diese Verordnung zum Anlaß genommen, an

die Ärzte die Weisung zu geben, die geltenden
Verträge fristlos zu kündigen und aus dem

Vertragsverhältnis alsbald auszutreten. Das ist

Vertragsbruch, denn die neue Verordnung stellt

dep wichtigen Grund im Sinne des § 636 BGB.

nicht dar. Die Kassen bestehen deshalb nach

drücklichst auf Durchführung der Verträge.
2. Diese Weisung des Ärzteverbandes an die

Ärzte verfolgt den Zweck, die Möglichkeit zu er¬

öffnen, im ganzen Reiche einen vertragslosen
Zustand herbeizuführen. Diese Absicht lassen

auch mannigfache Kundgebungen aus den Kreisen

des Ärzteverbandes erkennen. Gegen diese Ab

sieht müssen die Krankenkassen und ihre V

bände nachdrücklichst Verwahrung einlegen, denn

sie setzt den Bruch des allgemeinen Einigungs
abkommen (Berliner Abkommens) vom 23

zember 1913 und des Taritabkommens vom 9. De¬

zember 1919 voraus. Die Kassenverbände halten

an diesen noch geltenden Abkommen unbedingt
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fest, unbeschadet der Auffassung, daß die beiden
Abkommen in der einen oder anderen Beziehung
geändert oder ergänzt werden könnten

3. Weiter müssen die Kassenverbände Ver¬
wahrung einlegen gegen den Beschluß des Beirats
des Ärzteverbandes, der den Kassenverbänden
vom Ärzteverband mit der Einladung zu den
heutigen Verhandlungen übersandt worden ist.

ie Verbände der Krankenkassen und Ärzte sind
untereinander durch Einigungsabkommen ge¬
bunden, die die Schlichtung aller auftretenden
Streitigkeiten in geordnetem Verfahren vorsehen.
Es ist bei solcher Sachlage ein ungewöhnliches
Verhalten, Verhandlungen unter Drohungen ein¬
zuleiten.44

Die Forderung der freien Arztwahl wurde
von den Ärzten mit dem Recht auf Arbeit, ins¬
besondere auch für die heeresentlassenen Ärzte
begründet. „Nur dann gibt es Frieden44, wurde
erklärt, „wenn die organisierte freie Arztwahl
restlos durchgeführt ist.44

In der Honorarfrage wurde als Äquivalent
für den Fortfall der Privatpraxis und als Folge
der erhöhten Einnahmen der Kassen folgendes
durch die Ärzte gefordert:

300 v. H. Zuschlag auf die Sätze des Tarif¬
abkommens vom 9. Dezember 1919, und zwar für
den Besuch 12 Mk., für die Beratung 8 Mk.
Sonderleistungen mit einem Aufschlag von 50 v. H.
auf die Gebührenordnung des Leipziger Verbandes.

Begrenzung der Besuche und Beratungen mit
5 Leistungen vierteljährlich auf den Krankheitsfall;
mehr als 60 Leistungen am Tage werden dem
Arzte nicht bezahlt. Der überschießende Betrag
kommt den anderen Kassenärzten zugute. Wegfall
jeder Bezahlung nach Pauschale.

Trennung der Wegegebühren nach Unkosten
und Zeitversäumnis; Ersatz der ortsüblichen Un¬
kosten für Fuhrwerk für Zeitversäumnis: Ent¬
schädigung nach Kilometern, die örtlich zu ver¬

einbaren ist

Nach eingehender gesonderter Beratung gaben
die Kassenvertreter dazu folgende Erklärung ab:

/. Zur Forderung der organisierten freien Arztwahl:
Eine Verpflichtung der Kassenverbände, den

Kassen die feie Arztwahl aufzuzwingen, kann nicht
übernommen werden, doch steht es den Kassen
frei, sie im Einvernehmen mit ihren Ärzten ein¬
zuführen. Kommt eine Verständigung nicht zu¬

stande, so entscheidet das Schiedsamt, wenn von
einer Partei ein wichtiger Grund zur Änderung
des Ärztesystems geltend gemacht wird.

2. Zu den Honorarforderungen:
Die Honorarforderungen sind so gehalten, daß

eine Verhandlung darüber die Möglichkeit einer
Verständigung ausschließt.

Im einzelnen wird noch betont:
Die Pauschalierung muß erhalten bleiben, die

Begrenzung auf vier Leistungen für den Krank
heitsfall muß bei Bezahlung nach Einzelleistungen
bestehen bleiben.

Keine Trennung der Wegegebühr.
Zur Entscheidung über die strittigen Punkte

der Honorarbedingungen wird ein paritätisch be¬
setztes Schiedsgericht unter dem Vorsitz des
Keichsarbeitsministers vorgeschlagen.

Diese Beschlüsse sind von allen anwesenden
Kassenvertretern einhellig gefaßt worden.

Die Är/te gaben hierzu keine Erklärung ab,
"ndern wünschten Bekanntgabe eines Angebots
der Kassenverbände in der Honorarfrage. Hierzu
^ien sich die Kassenvertreter außerstande. Sie

seien zur Bewilligung angemessener Honorare
bereit, der Vorschlag der Ärzte sei jedoch keine
geeignete Verhandlungsbasis. Sie brachen daher
die Verhandlung ab, indem sie der Hoffnung
Ausdruck gaben, daß es in absehbarer Zeit doch
noch zu einer Verständigung kommen werde.

Die Kassenverbände haben sofort die Ver¬
mittlung des Reichsarbeitsministers angerufen
und die sofortige Einberufung eines Schieds¬
gerichts beantragt. Bis zur Entscheidung des
Schiedsgerichts müssen die örtlichen Vertrags¬
verhandlungen ruhen.

Lehnen die Arzte ab, für die Kassen tätig
zu sein, so ist der Antrag nach § 370 RVO. zu

stellen. Weitere Mitteilungen über die Durch¬
führung dieser und anderer Maßnahmen werden
den Kassen in den nächsten Tagen zugehen.
Diese werden sich ganz nach dem Verhalten der
Ärzte richten. Wollen diese die Axt an die
Wurzeln der Krankenversicherung legen, dadurch,
daß sie eine Entschädigung bis zu 480 Mk. für
den Tag fordern, dann werden sie die Kassen¬
vorstände in geschlossener Front auf dem Posten
finden. Auch die Kassenmitglieder werden die
ganze Größe der Gefahr schnell erkennen. Von
der Gesetzgebung fordern wir nachdrücklichsten
Schutz vor der Vernichtung der Krankenver¬
sicherung!

Leipzig, den 13. Mai 1920.

(Folgen die Unterschriften.)
1. Unbekümmert um den von den Ärzte¬

verbänden heraufbeschworenen Streit ist jeder
Zweifel darüber ausgeschlossen, daß nach wie
vor für die Regelung der Beziehungen zwischen
Ärzten und Krankenkassen das Berliner Ab¬
kommen vom 23 Dezember 1913 und das Tarif¬
abkommen vom 9. Dezember 1919 die Grundlage
bilden.

2. Laufende Verträge bleiben in Geltung.
Wichtiger Grund im Sinne des § 626 BGB. ist
aus Anlaß «der Verordnung vom 1.—30. April 1920,
die den Grundlohn heraufsetzt und die Ver¬

sicherungspflicht der Angestellten ausdehnt, nicht
gegeben. Da, wo die Ärzte den Standpunkt ver¬

treten, daß durch die Verordnung eine neue Lage
geschaffen sei und die Verträge nicht erfüllen,
ist sofort bei dem zuständigen Landgericht Fest¬
stellungsklage zu erheben.

3. Kassen, deren Arztverträge abgelaufen
sind, haben nach dem Berliner Abkommen das
Recht, von den Ärzten zu fordern, daß sie auf
Grund der alten Verträge weiter behandeln, und
zwar zu den Sätzen des Tarifabkommens vom

9. Dezember 1919. Es ist ihnen hierbei zuzu¬

gestehen, daß ein etwaiger Schiedsspruch (Ziffer 4)
rückwirkende Kraft haben soll.

Lehnen die Ärzte auf dieser Grundlage die
Weiterbehandlung ab, so sind sie im Sinne des
Berliner Abkommens vertragsbrüchig. Die Kassen
haben dann die Anwendung des § 370 RVO. zu

beantragen.
4. Die Kassenhauptverbände haben den Reichs¬

arbeitsminister gebeten, einen Schiedsspruch über
die Frage der Arzthonorare herbeizuführen. Bis
dahin sollen alle Kampfrnaßnahmen, insbesondere
die Heranziehung von Nothelfern, unterbleiben.

5. Die Krankenkassen im Bezirk eines Ver¬

sicherungsamts werden dringend ersucht, gemein¬
sam zu handeln. Es muß eine Einheitsfront aller
Krankenkassen errichtet und gehalten werden.
Alle Sonderabmachungen sind zu unterlassen.
Versicherte, Behörden und Presse sind über die

Vorgänge zu unterrichten und auf dem laufenden
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zu halten. Wahrheitswidrigen Darlegungen der
Ärzte ist entgegenzutreten. Die Versicherten sind

immer wieder zu belehren, daß der den Kassen

aufgezwungene Kampf im Interesse der Ver¬

sicherten geführt wird.

6. Die Kassenverbände sind bestrebt, die ärzt¬

liche Behandlung zu angemessenen Bedingungen
herbeizuführen. Die ärztliche Versorgung wird

so gestaltet werden, daß alle berechtigten Wünsche
der Versicherten erfüllt werden, und daß jede
unterschiedliche Behandlung zwischen Privat- und

Kassenpatienten aufhört.

Berlin, den 14. Mai 1920.

Hauptverband deutscher Ortskrankenkassen,
e. V. — Verband zur Wahrung der Interessen
der deutschen Betriebskrankenkassen. — Ge¬

samtverband deutscher Krankenkassen E.V.—

Allgemeiner Verband deutscher Landkranken¬

kassen, e. V. — Verband deutscher Innungs¬
krankenkassen.

Doppeilelstungen in der Wochenhilfe. Zwei

Punkte zu dem Gesetz über Wochenhilfe und

Wochenfürsorge vom 26. September 1919.

Weder beim Theoretiker noch beim Praktiker

bestehen Zweifel, daß das Gesetz vom 26. Sep¬
tember 1919 eine ganze Reihe Mängel enthält.
Dieses wird ja auch dadurch bestätigt, daß in den

nächsten Tagen eine Novelle zu diesem Gesetz

in Kraft tritt, wodurch eine Reihe der bestehenden

Mängel, Härten usw. beseitigt werden sollen.
Immerhin muß aber auch zugegeben werden, daß

der Gesetzgeber bei der Gestaltung der Gesetze

nicht immer an alle Einzelheiten denken kann.

Dieses trifft namentlich für die nach der November-
Revolution geschaffenen Gesetze zu, da bei der

Gestaltung, Durchberatung usw. zum Teil mit

einer Geschwindigkeit gearbeitet werden mußte,
die sonst im Interesse der erforderlichen Klarheit
weder wünschenswert noch zweckmäßig ist.

Der Praktiker hat Gelegenheit, durch geeignete
Maßnahmen helfend einzugreifen.

Die Allgemeine Ortskrankenkasse Hamburg
hat eine Kartothek eingerichtet, durch die ver¬

mieden werden soll, daß ein Wochenhilfefall
mehrfach zur Auszahlung gelangt. Maßnahmen

zu demselben Zwecke haben auch sämtliche

Duisburger Kassen getroffen.
Als es am 1. Oktober 1919 galt, das Gesetz

vom 26. September 1919 durchzuführen, war man

sich klar darüber, daß, wenn nicht geeignete
Maßnahmen getroffen würden, Doppelleistungen
nicht zu vermeiden seien in den Fällen, in denen
Versicherte infolge Arbeitsstellenwechsel Mitglied
einer anderen Kasse wurden oder neben eigener

Versicherung noch ein Anspruch auf Familien¬
wochenhilfe in Frage kommt Der Zweckverband
— Krankenkassenvereinigung — der Duisburger
Krankenkassen beschloß daher, daß zur Vermeidung
von Doppelleistungen eine Kartothek geschaffen
würde, dadurch, daß jede Kasse einen bei ihr

gestellten Antrag auf Wochenhilfe, Familienhilfe
oder Wochenfürsorge durch eine mit entsprechen¬
dem Aufdruck versehene Karte — Postkarten¬

größe — der geschäftsführenden Verbandskasse
mitteilte. Durch die alphabetische Zusammen¬

stellung — nach dem Namen der Wöchnerin —

soll e sich dann ergeben, ob eine Doppelleistung
in Frage kommt. Hatte eine doppelte Antrag-
Stellung stattgefunden, so sollten die in Frage
kommenden Kassen auf dem schnellsten Wege
benachrichtigt werden.

Durch die so getroffene Anordnung mußte es

daher ausgeschlossen sein, daß eine Doppel¬
leistung erfolgen konnte. Festgestellt konnte
hierbei auch werden, naß in einem halben Jahre
von seiten eines Versicherten einmal der Versuch
zu einer doppelten Inanspruchnahme der Kassen¬

leistungen gemacht ist

Es dürfte meines Erachtens nach zweckmäßig
sein, daß dort, wo die Möglichkeit bestehr, im

Interesse der Kasse ähnliche Maßnahmen getroffen
werden'

HdL Hanau,
Sekretär der Allg. OKK. I, Duisburg.

Ausstellung von Quittungskarten. (Erlaß ri

Ministeriums für Volkswohlfahrt vom 1. April 192U
— III V 417.) Ungeachtet des Umstandes, daß

durch den Friedensvertrag Elsaß Lothringen und

Teile von Westpreußen und Posen vom Deutschen
Reich abgetrennt worden sind, erscheint es richtig,
daß Versicherten, die in Deutschland wohnen und

deren Quittungskarten bisher auf den Namen der

Versicherungsanstalt Elsaß - Lothringen, West¬

preußen oder Posen lauten, auch weiterhin Karten

mit dem Namen der bisherigen Ursprungsanstalt
(§ 1418 RVO.) ausgestellt werden. Dagegen ist

von einer Versendung der aufgerechneten Karten

an die genannten Anstalten gemäß § 1423 Abs 1

a. a. 0 abzusehen. Vielmehr sind diese Karten
einstweilen bei der Versicherungsanstalt, der sie

von den Aufrechnungsstellen eingesandt wurden,
zu verwahren, bis darüber Bestimmung getroffen
ist, welche Versicherungsanstalten an Stelle der

bisherigen Ursprungsanstalten treten. In den Ab¬

kommen mit den beteiligten Staaten wird für

einen gegenseitigen Austausch der Quittungs¬
karten Sorge getragen werden. Die Quittungs¬
karten-Ausgabestellen sind entsprechend zu ver¬

ständigen.

Rechtsprechung.

Entscheidung des Ver-
vom 26. März 1920 —

i 442 RVO. Die Mitgliedschaft Unständiger
beginnt mit der Eintragung In das Verzeichnis,
auch wenn unständige Arbeiten noch nicht

verrichtet worden sind.

sicherungsamts Hamburg
J.N. 234 20 K.

Der Kläger war vom 13. November 1919 bis

zum 8. Januar 1920 freiwilliges Mitglied der be¬

klagten Kasse gewesen, und zwar wurden die

Beiträge vom Arbeitsamt getragen. Wegen Sper¬
rung der Krwerbslosenunterstützung suchte er

Arbeit als inständiger und ließ sich noch am

9. Januar 1920 ins Verzeichnis der Unständigen
eintragen. Am 21. Januar 1920 forderte er von

der Beklagten einen Krankenschein für seine

Ehefrau, den ihm die Kasse zunächst verweigerte,
weil in seiner Ausweiskarte weder Tages- noch
Wochenmarken waren, er bis dahin auch noch
keine Arbeit gefunden hatte; deswegen glaubte
die Kasse nach der Bekanntmachung des Sen

vom 17. Dezember 1919 den Kläger noch nicht

als Kassenmitglied ansehen zu können. Nach

träglich hat sie allerdings, um ihm zu helfen, ihm

den Krankenschein gegeben, indessen unter Vor¬

behalt und ohne Anerkennung einer rechtlichen

Verpflichtung dazu; sie neigt der Ansicht zu,
der Kläger doch anspruchsberechtigt sein dürfte
denn er, der bis Kriegsausbruch Seemann ge¬
wesen war und nach Ablieferung der Schiffe
seinem Beruf nicht nachgehen konnte, war gerade
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deswegen veranlaßt worden, im Hafen Arbeit zu

suchen, sich an die Arbeitsnachweise im Hafen

zU wenden und sich gleichzeitig ins Verzeichnis

der Unständigen eintragen zu lassen, derem Kreise

er demnach wohl zuzurechnen sei. Dieser Stand¬

punkt, den in einer Entscheidung zu prüfen die

Kasse beantragt hat, ist richtig. Nach § 442

Abs. 3 RVO. beginnt die Kassenmitgliedschaft
des Unständigen mit der Eintragung in das Ver-

hnis, die rechtswirksam allerdings nur dann

i kann, wenn die sachlidien Voraussetzungen für
den trwerb der Mitgliedschaft erfüllt sind, ins¬

besondere die hier allein in Zweifel gezogene,

daß der Eingetragene zu den Unständigen gehört.
Auch diese Voraussetzung ist hier gegeben.
Allerdings hatte der Kläger, als er Kassenhilfe

begeh te, noch keine Arbeit gefunden, die un¬

ständige Beschäftigung also noch nicht auf¬

genommen, aber gleichviel ist er den Unständigen
zuzurechnen; denn er hat seinen früheren Beruf,

in dem er ständig gearbeitet hat, aufgegeben, will

in Zukunft nicht nur verübergehend unständige
Arbeit machen, ist darauf angewiesen und dazu

fähig* Das aber genügt nach der Senatsbekannt'

madiung vom 17. Dezember 1919 — vgl. Ziffer 6 —,

iach es nidit unbedingt erforderlich ist, daß der

steh zur Eintragung Meldende unständige Arbeit

>chon hat; wenn er sie nur „sucht", muß er ein

-agen werden und wird dadurch Kassenmiiulied.

Die Voraussetzung, daß er bei der Eintragung
schon Arbeit „haben44 muß, würde auch unbillig
sein; denn es ist ja der unständigen Beschäftigung
gerade eigentümlich, daß der einzelne nicht jeden

itg arbeitet, und eine beschäftigungslose Zeit

kann natürlich ebenso wie zwischen zwei Be¬

schäftigungszeiten vor aer ersten Beschäftignng

iegen, ohne daß dadurch die Wirksamkeit der

an sich rechtsgültigen Eintragung aufgehoben
würde. Wie lange die beschäftigungsfreie Zeit

dauern darf, ist eine Frage für sich; hier war

der Kläger, als er Unterstützung forderte, erst

knapp zwei Wochen ohne Arbeit geblieben, und

mit solcher Dauer der Arbeitslosigkeit ist, zumal

bei dem jetzigen wirtschaftlichen Tiefstand, immer
zu rechnen.

Die Beklagte hat also mit Recht dem Kläger
Familienhilfe gewährt, und daher war zu er¬

kennen, wie geschehen.

§gl551,1636RVO. Die Versicherungsbehörden
müssen in ihren Entscheidungen die Leistungen
ier Krankenkassen ihrer Beträge nach fest¬

stellen. (Entscheidung des Reichsversicherungs¬
amts vom 10. März 1920, Aktenz. IIa 169/192.)

Gründe: Die Feststellung des Oberversiche-

gsamts, daß die Arbeitsunfähigkeit der Klägerin
testens am 15. August 1918 eingetreten ist,
sich allerdings mit der Revision nicht mit

>lg anfechten, denn diese Feststellung wird

durch die Bezugnahme auf die Äußerungen der

Ärzte Dr.W. und Dr. K. genügend gestützt; keines¬

falls hat das Oberversicherungsarnt die Grenzen

3 Rechts der freien Beweiswürdigung über¬

schritten. Aber die angefochtene Entscheidung
4rlag schon deshalb der Aufhebung, weil ent-

?pg^n den Vorschriften der §§ i679, 1668 Abs. 1

WO. in dem Urteil die Leistung nicht dem Be-

toge nach festgestellt ist, auch in dem Verfahren

Kl igerin nicht zu näherer ziffernmäßiger Be¬

tonung ihrer Ansprüche veranlaßt worden ist.

Hindernis hierfür bestand nicht, da die Be-

ilung für die strittige Zeit längst abgeschlossen
Es hätte ermittelt werden müssen, welche

Beträge an Arzt und Arzneikosten enstanden

sind, um sodann zu entscheiden, inwieweit die

Klägerin Ersatz dieser Kosten beanspruchen kann.

Die Sache war daher zur anderweiten Ver¬

handlung und Entscheidung an die Vorinstanz

zurückzuverweisen.

Übersicht.

H 24, 354 RVO- 1. Die Wahl zum Vorstand

einer Krankenkasse ist, unbeschadet des § 24

Abs.l RVO., so lange als gültig anzusehen, bis

sie rechtskräftig für ungültig erklärt ist. 2. Die

Kündigung eines Kassenangestellten, welcher der

Dienstordnung untersteht oder vom 1. Januar 1914

ab unterstellt werden sollte (vgl. §354 Abs. 2 bis 6

RVO., Artikel 38 des Einführungsgesetzes zur

Reichsversicherungsordnung) ist, sofern kein wich¬

tiger Grund vorliegt, nur zulässig, wenn der An¬

gestellte zu demjenigen Zeitpunkt, zu dem das

Dienstverhältnis infolge der Kündigung aufgelöst
werden soll, noch nicht länger als zehn Jahre bei

der Kasse beschäftigt ist. (Entscheidung des RVA.

vom 2. November 1915, Aktenzeichen IIa B 4/12.
Amtl. Nachr. des RVA. 1916, Heft 3, S. 339.)

§ 31 RVO. Der Kassenvorstand kann im Auf¬

sichtswege gezwungen werden, Gründe für die

Ablehnung einer Leistung anzugeben, deren Ge¬

währung in das Ermessen des Kassenvorstandes

gestellt ist. (Entscheidung des OVA. Groß-Berlin

vom 19. September 1919, „Ortskrankenkasse44 1920,
Heft 8, Spalte 225.)

§§ 45, 131 RVO. 1. Eine durch unrichtige Be¬

lehrung der zuständigen Behörde veranlaßte Ver¬

säumnis einer Rechtsmittelfrist kann einen Grund

für die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

bilden. 2. Der Wahileiter muß bei den Wahlen

zu den Organen einer Krankenkasse Anordnung
treffen, daß er bis zum Ablauf der Frist für

die Einreichung der Wahlvorschläge für Post¬

bestellungen erreichbar ist, wenn sie bei ihm

abzugeben sind. (Entscheidung des RVA. vom

30. Oktober 1915, Aktenzeichen II K 477/15. Amtl.

Nachr. des RVA. 1916, Heft 3, S.372)

i 60 AVG. Der Anspruch auf Abfindung nach

§ 60 VG. f. A. setzt für alle dort aufgeführten Per¬

sonen voraus, daß sie mit der Versicherten zur

Zeit ihres Todes in häuslicher Gemeinschaft gelebt
haben. (Entscheidung des Oberschiedsgerichts für

Angestelltenversicherung vom 9. Dezember 1919,
Aktenzeichen E 133/19. „Die Angestelltenversiche¬
rung*, 8. Jahrgang, Nr. 3, S. 30, März 1920.)

i 180 RVO. Für eine Verkäuferin, die Sonn¬

tags ständig 2 bis 2l/2 Stunden beschäftigt ist,

gilt der Sonntag als Arbeitstag. Infolgedessen
ist zur Feststellung des Grundlohns der Monats¬

lohn nicht durch 25, sondern durch 30 zu teilen

(vgl. Entscheidung 1787, Amtl. Nachr. des RVA.

1913, S. 827). (Entscheidung des RVA. vom 9. Ok¬

tober 1915, Aktenzeichen II K 5 22/15. Amtl. Nachr.

des RVA. 1916, Heft 3, S. 374.)

§ 182 RVO. Freiwillige Kassenmitglieder
haben keinen Anspruch auf Krankengeld nach

§ 182 RVO., wenn sie vor Eintritt der Krankheit

bereits aus anderen Gründen völlig arbeitsunfähig
waren. (Entscheidung des RVA. vom 18. Oktober

1915, Aktenzeichen IIa K 159/15. Amtl. Nachr. des

RVA. 1916, Heft 5, S. 476.)

§ 184 RVO. Auch in den sogenannten drin¬

genden Fällen steht den gegen Krankheit Ver¬

sicherten nach § 184 RVO. kein im Spruchveriahren
verfolgbarer Anspruch auf Gewährung der Kranken¬

hauspflege zu. Ein arbeitsunfähig Erkrankter
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der weder auf Anordnung des Kassenvorstandes

noch mit seiner Zustimmung in ein Krankenhaus

ging, hat nur Anspruch auf Krankenpflege und

Krankengeld (§ 182 RVO.), nicht auch auf Er¬

stattung der Kosten für den Unterhalt im Kranken¬

hause. (Entscheidung des RVA. vom 12. Oktober

1915, Aktenzeichen IIa K 183/15. Amtl. Nachr.

des RVA. 1916, Heft 5, S. 478.)

ft 338 RVO. Der mit der Kassen Verwaltung
einer Betriebskrankenkasse nach § 362 RVO. be¬

auftragte Betriebsbeamte kann vom Arbeitgeber
als dessen Vertreter im Vorstand der Betriebs¬

krankenkasse bestellt werden. (Entscheidung des

RVA. vom 4. Dezember 1915, Aktenzeichen II K

514/15. Amtl. Nachr. des RVA. 1916, Heft 3, S. 377.)

| 430 RVO. Soweit eine Diakonissen- und

Krankenanstalt Krankenpflege gegen Entgelt be¬

treibt, handelt es sich um ein „anderes Erwerbs¬

geschäft44 im Sinne des § 439 RVO. Für die Ver¬

sicherung der dafür tätigen Dienstboten ist daher,

sofern die Tätigkeit nicht für sich allein nach

$ 168 a. a. O. versicherungsfrei ist, diese Beschäfti¬

gung, nicht die als Dienstbote, maßgebend. (Ent¬

scheidung des RVA. vom 18. Dezember 1915,
Aktenzeichen II E 55/15. Amtl. Nachr des RVA.

1916, Heft 3, S. 379.)

§ 530 RVO. 1. Die verspätete Anmeldung
eines Versicherungspflichtigen zur Krankenkasse

ist nach § 530 Abs. 1 R VO. nicht gemäß Abs. 2 a. a. 0.

strafbar. 2. Die nach der Reichsversicherungs¬
ordnung von den Versicherungsträgern oder den

Versicherungsbehörden zu verhängenden Geld¬

strafen sind keine Geldstrafen im Sinne des

Strafgesetzbuches. Dessen Vorschriften über den

Mindestbetrag der Geldstrafe bei Vergehen und

Übertretungen (§ 27 des Strafgesetzbuchs) sind

daher nicht anzuwenden. (Entscheidung des RVA.

vom 30. Oktober 1915, Aktenzeichen II K 1040/15.
Amtl. Nachr. des RVA. 1916, Heft 3, S. 383.)

f 070 Abs. 1 RVO. Die Abgrenzung der Be¬

zirke der Sektionen einer gewerblichen Berufs¬

genossenschaft kann nur durch die Satzung ge¬

ändert werden. (Entscheidung des RVA. vom

16. Mai 1915, Aktenzeichen I 3432/15. Amtl Nachr.

des RVA. 1916, Heft 4, S. 410.)

§ 810 RVO. Die Frist für die Haftung des

Bauherrn in § 29 des Bau-UnfallVersicherungs¬

gesetzes (jetzt § 819 RVO.) ist eine Ausschluß,

frist, zu deren Wahrung eine Mitteilung der Be¬

rufsgenossenschaft an den Bauherrn genügt, daß

sie die Forderung auf die Prämie gegen ihn er¬

hebe. (Entscheidung des RVA. vom 7. Dezember

1914, Aktenzeichen I B S 67/14. Amtl. Nachr. des

RVA. 1916, Heft 4, S. 408.)

|§ 848,851 RVO. Eine Zuwiderhandlung gegen
die L nfallverhütungsvorschriften einer Berufs¬

genossenschaft stellt sich regelmäßig als echtes

Unterlassungsdelikt, und zwar als Dauerdelikt dar.

Wenn ein Unternehmer trotz Bestrafung die Zu¬

widerhandlung fortsetzt, so kann er immer wieder

von neuem gestraft werden. (Entscheidung des

bayer. LVA. vom 14. Oktober 1918; Entscheidungen

der Gerichte und Verwaltungsbehörden, 40. Bd.,
Heft 1.)

i 000 RVO. Die Bestrafung aus § 909 Nr. 3

RVO. hat nicht die vorherige Erinnerung des

säumigen Unternehmers zur Voraussetzung. (Ent¬

scheidung des RVA. vom 14. Juni 1915, Akten¬

zeichen I B S 12 15. Amtl. Nachr. des RVA 1916,
Heft 4, S. 407.)

f 1250 RVO Ein Anspruch auf Waisenrente
ist nur vererblich, wenn er zu Lebzeiten der

Waise erhoben worden ist. (Entscheidung d*s
RVA. vom 25. Januar 1916, Aktenzeichen IIa 950 15

Amtl. Nachr. des RVA. 1916, Heft 4, S. 425.)

Soziale Chronik.

Gesamtverlust des deutschen Heeres wihrend
des Weltkrieges. Eine genaue ziffernmäßige
Darstellung über die Gesamtverluste des deutschen
Heeres wahrend des Weltkrieges ist von Amts¬

wegen bisher noch nicht bekannt gegeben worden.

Die „Sozialhygienischen Mitteilungen, Zeitschrift
für Gesundheitspolitik und -gesetzgebung (Ver-
lag der C. F. Müllerschen Hofbuchhandlung Karls

ruhe) veröffentlichen nun in ihrer Aprilnummer
die wichtigsten Ergebnisse der Untersuchunger
die der bekannte Sanitätsstatistiker Oberstabsarzt
Professor Dr. Schwiening auf diesem Gebiete

ausgeführt hat. Hiernach waren insgesamt über

10,9 Millionen Mann zum Kriegsdienst «ingestellt
Von ihnen sind 13,8 v. H. gefallen und 1,4 v. H.

an Krankheiten gestorben; 38,5 v. H wurden

verwundet, 9,1 v. H. waren vermißt. Bei einer

Einteilung nach dem Dienstgrad ergibt sich, daC

die Offiziere keine wesentlich geringeren Opfer
gebracht haben als die Unteroffiziere und Mann¬

schaften — im Gegenteil, ihre Todesfälle infolge
Waffengewalt übertreffen diejenigen der Unter¬

klassen um mehrere Prozent. Bemerkenswert

ist ferner, daß alle bundesstaatlichen Trupper
kontingente (Preußen, Bayern, Sachsen, Württem

berg) entsprechend den jeweiligen Zahlen der

wehrpflichtigen Bevölkerung in den einzelnen

Staaten mit fast gleichen Verlusten beteiligt sind.

Literatur.

nDie Wochenhilfe*, Leitfaden über das Gesetz vom

26. September 1919 von Dr. jur. Heinz Jaeger.
städtischer Versicherungsamtmann in Münclu

Verlag von Ernst Reinhardt in München, Sehe!-

lingstraße 41. Preis 1,50 Mk., bei Mehrbezug

billiger.
Das Büchlein kann allen denjenigen — Laien

und Behörden —, die, ohne mit dem Gebiete der

Reichsversicherung im Hauptgebiete beschäftigt

zu sein, am geordneten Vollzüge dieses Gesetzes

aber interessiert sind, als Führer durch daa

Gesetz empfohlen werden.

Allgemeine OrMranRenhnsse Ohlig!, BMI

Zum sofortigen Eintritt wird ein im Orts¬

krankenkassenwesen gründlich durchgebildeter

junger Mann
im Alter von 18—21 Jahren gesucht. Anstellung

erfolgt mit dem 23. Lebensjahr mit dem Gru

gehalt von 5000 Mk. Für jedes am 23 Lebens

fehlende Jahr werden 360 Mk. in Abzug gebra
Das Endgehait beträgt 7500 Mk. Zu diesem Ge¬

halt wird eine Teuerungszulage von 4000 Mk

Ledige unter 21 Jahren und 5000 Mk. für Ledige

über 21 Jahren gewährt
Bewerbungen mit Zeugnisabschriften sind un

verzüglich an die Kasse einzureichen.
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